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Der Wahlausschuss  

       

Einrichtung ( § 1 MAVO) 

 

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Bekanntmachung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl der Mitarbeitervertretung 
(§ 9 Abs. 8 MAVO) 

 am        

Hinweise zur Durchführung der Wahl  

 

Es werden folgende, in alphabetischer Reihenfolge genannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gültig 
vorgeschlagen: 

 

Nr. Name, Vorname Dienststelle oder Anschrift 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

Die Kandidatur ist damit unwiderruflich (§ 9 Abs. 8 S. 2 MAVO). 
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Hinweise zur Durchführung der Wahl 

 

Die Wahl findet 

am       , den        

von       bis       Uhr 

in       statt. 

 (Ort der Wahlhandlung)  

 

Stimmabgabe 

Die Wahl erfolgt durch persönliche Abgabe des Stimmzettels. Die Abgabe der Stimme erfolgt durch 
Ankreuzen einer/eines oder mehrerer Kandidatinnen und Kandidaten. 

Zur Wahl stehen       Kandidatinnen und Kandidaten. 

Es können bis zu       Kandidatinnen und Kandidaten angekreuzt werden,  

entsprechend der Zahl der zu wählenden MAV-Mitglieder. 

Stimmenhäufung oder hinzufügen von weiteren Personen ist nicht möglich. 

 

Briefwahl 

Vorzeitige Stimmabgabe durch Briefwahl ist möglich. 

Unterlagen für die Briefwahl können ab       bei       

telefonisch oder persönlich angefordert bzw. abgeholt werden. 

Die Briefwahl ist bis zum Abschluss der Wahl am Wahltag       , um        Uhr 

möglich. 

 

Stimmauszählung 

Die Stimmauszählung und die Sitzung des Wahlausschusses, in der das Wahlergebnis abschließend 
festgestellt wird, finden im Anschluss an die Wahlhandlung am selben Ort statt und sind für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zugänglich. 

 

Für den Wahlausschuss – der/die Vorsitzende   

 

Ort, Datum und Unterschrift 


